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Sehr geehrte Frau Ministeri'l Hohn, 

1- 1005 

Ruhrverband 

DER VORSITZENDE DES VORSTANDES 

1 5. OKT. 2003 

5. OKT. 2003 
E-Mail 

dbn@ruhrverband.de 

bei einem Termin in Ihrem Hause am Freitag, den 19.09.2003, wurden mir und einem weiter~'~V~r-
treter der Wasserwirtschaft Unterlagen ausgehändigt, in denen etliche nordrhein-westfälische Ver

bände hinsichtlich der Stickstoffelimination ihrer Kläranlagen überaus negativ dargestellt werden. Es 

entsteht der Eindruck, dass diese Verbände ihre Aufgaben außerordentlich unzureichend wahrneh-

men und dass noch weitere Investitionen von ggf. bisher nicht bekannten Ausmaßen bevors~~.: .~. ." 
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Den Unterlagen fehlen weitgehend erläuternde Texte. Insofern ist man bei dem Versuch einer Inter- --

pretation teilweise auf Annahmen angewiesen. Da jedoch zuvor dem Ruhrverband ein Schreiben aus ~I 
Ihrem Hause vom 22.08.2003 zugegangen ist, das sich auf die aktuelle Auswertung des Standes der 

Abwasserreinigung aller Kläranlagen in Nordrhein-Westfalen bezieht (offenbar die am 19.09.2003 

verteilte Unterlage), wird die Absicht deutlich, die mit den Unterlagen verfolgt wird. Denn in diesem 

Schreiben, das von Herrn Dr. Friedrich unterzeichnet ist, heißt es unter anderem: 

"Die aktuelle Auswertung des Standes der Abwasserreinigung aller Kläranlagen in Nordrhein

Westfalen zeigt, dass es erhebliche Defizite von Seiten des Ruhrverbandes gibt, die gesetz

lichen Anforderungen einzuhalten." 

Verbandsrat: Dr. Bernhard Görgens, Vorsitzender 
Vorstand: Dieter Bongert, Vorsitzender' Prof. Dr.-Ing. Harro Bode' Norbert Frece 
Kronprinzenstraße 37·45128 Essen' Telefon 0201/178-0 . Fax 0201/178-1005 
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"Die Leistungen der Anlagen des Ruhrverbandes und deren Ablaufwerte sind aus wasserwirt

schaftlicher Sicht mehr als besorgniserregend. Es stößt bei allen Mitarbeitern der obersten 

Wasserbehörde in NRW und insbesondere bei mir auf großes Unverständnis, dass, aus wei

chen Gründen auch immer, der Ruhrverband die gesetzlich vorgegebenen Ziele nicht erreicht 

hat." 

- " ... durch den Ruhrverband, der seine technischen Pflichten auf seinem ursprünglichen Aufga

bengebiet nicht erfüllen kann, ... " 

Die fragwürdigen, am 19.9.2003 verteilten Unterlagen lassen vor dem Hintergrund der Behauptungen 

des Briefes vom 22.08.2003 die bisherigen, in engen Absprachen mit den Behörden getätigten Inves

titionen der Wasserwirtschaftsverbände in äußerst schlechtem Licht erscheinen und diffamieren auf 

diese Weise den Ruhrverband ebenso wie einen großen Teil der übrigen Wasserwirtschaftsverbände. 

Unverständlich dabei ist, dass die Methode, mit der die Betrachtungen zur Stickstoffbehandlung sei

tens Ihres Hauses durchgeführt werden, in keiner Weise mit der in Nordrhein-Westfalen gesetzeskon

form angewandten Vollzugspraxis zur Stickstoffelimination übereinstimmt. Vielmehr stellt sie eine 

auch nicht durch anderweitige rechtliche Regelungen abgesicherte unlogische und willkürliche Be

rechnungsart dar, die so angelegt ist, dass sie vordergründig schlechte Ergebnisse zeitigen muss. So 

stellt sich etwa die Frage, wie es möglich ist, dass unter gleichen in NRW geltenden rechtlichen Rah

menbedingungen so verschiedene Ergebnisse gezeitigt werden, wie es in dem Papier glauben ge

macht wird (vom Aggerverband mit 9,83 % der angeschlossenen Einwohner bis zum Niersverband 

mit 100 % der angeschlossenen Einwohner hinsichtlich der Vorgabenerfüllung). Es muss leider ange

nommen werden, dass Ihrem Hause (oder zumindest dem Verfasser des Briefes an den Ruhrverband 

und der fragwürdigen Unterlagen vom 19.09.2003) neben den oben erwähnten rechtlichen Grundla

gen auch wesentliche sachliche Zusammenhänge nicht hinreichend bekannt sind. 

Vor diesem Hintergrund überreiche ich Ihnen zu Ihrer näheren Unterrichtung zunächst in Kopie die 

zwischen unseren Häusern zu dieser Thematik gewechselte Korrespondenz, nämlich das an den 

Vorstand des Ruhrverbandes gerichtete Schreiben von Herrn Dr. Friedrich vom 22.08.2003 (Anla

ge 1) und mein Antwortschreiben vom 17.09.2003 (Anlage 2). Ferner erhalten Sie mit diesem 

Schreiben einen Satz der von Herrn Dr. Friedrich stammenden und mir am 19.09.2003 an lässlich 

einer Besprechung mit Frau Staatssekretärin Friedrich in Ihrem Hause übergebenen Unterlagen, auf 

die Herr Dr. Friedrich seine aktuelle Sicht der Dinge stützt (Anlage 3). In deutlichem Kontrast hierzu 

stehend empfiehlt sich ein Blick auf den Bericht Ihres Hauses, Entwicklung und Stand der Abwasser

beseitigung in Nordrhein-Westfalen, 9. Auflage, März 2002, in dem noch eine Darstellung favorisiert 

wurde, nach der die bis dahin (Stichtag: 31.12.2000) im Land NRW erzielte mittlere Eliminationsrate 

für den Stickstoffges mit 78 % bereits oberhalb der Anforderungen der EG-Richtlinie 91/271/EWG lag; 
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den entscheidenden Auszug aus diesem Bericht einschließlich des damaligen Begleitschreibens von 

Herrn Dr. Friedrich überreiche ich Ihnen ebenfalls als Kopie (Anlage 4). In Anlage 5 ist schließlich in 

einer graphischen Darstellung die Methode zur Bewertung der Wirksamkeit der Stickstoffbehandlung, 

die von Herrn Dr. Friedrich für die Erstellung der Anlage 3 angewandt wurde, derjenigen gegenüber 

gestellt, an die sich der als Anlage 4 überreichte Bericht Ihres Hauses anlehnt. 

Wie Sie dem anliegenden Schriftwechsel entnehmen können, bin ich der Behauptung von Herrn 

Dr. Friedrich, der Ruhrverband verstoße im Betrieb seiner Kläranlagen gegen die geltenden recht

lichen Anforderungen an die Stickstoffelimination und verletze so die ihm gesetzlich übertragenen 

Pflichten im Bereich der Abwasserbehandlung, mit aller Entschiedenheit entgegengetreten. Es kann 

nicht hingenommen werden, dass mit einer die geltenden Rechtsnormen konterkarierenden willkürli

chen Auswertungsmethode eine Situation dargestellt wird, nach der 

etliche hiesige Kläranlagenbetreiber gesetzlich vorgegebene Ziele vernachlässigen, 

ein ggf. erneuter Kläranlagenausbaubedarf über die bisher geltenden gesetzlichen Vorschrif

ten hinaus angedeutet wird (wäre ein weiterer Kläranlagenausbau notwendig - sofern tech

nisch überhaupt zielführend möglich -, käme dies bezüglich der Stickstofffrage einer sehr 

weitgehenden Entwertung der bisher getätigten Investitionen gleich) und 

sich die bisher erfolgreiche Abwasserpolitik in NRW als Desaster darstellt. 

Die von Herrn Dr. Friedrich gegen den Ruhrverband und andere nordrhein-westfälische Wasser

verbände gerichteten Vorwürfe wiegen schwer und entbehren jeder sachlichen Grundlage. Der ge

setzeskonforme Betrieb einer Kläranlage ist gewährleistet, wenn die wasserbehördlich angeordneten 

Anforderungen in Konkretisierung der einschlägigen geltenden Gesetze und untergesetzlichen Re

gelwerke eingehalten werden. Für das Einleiten gereinigten Abwassers und namentlich für die gebo

tene Elimination von Stickstoff ist insoweit der jeweils aktuelle wasserbehördliche Erlaubnisbescheid 

mit den dort festgesetzten Überwachungswerten maßgeblich. Der Ruhrverband nimmt für sich in An

spruch, im Betrieb seiner Kläranlagen die im Einzelnen jeweils angeordneten Überwachungswerte 

(nicht nur) für Stickstoff einzuhalten. Wie Herr Dr. Friedrich in seiner Funktion als zuständiger Abtei

lungsleiter Ihres Hauses angesichts dieses ebenso schlichten wie jederzeit mühelos nachweisbaren 

Sachverhaltes zu dem ungeheuerlichen Vorwurf gelangen kann, der Ruhrverband verfehle sozusa

gen auf ganzer Linie die gesetzlich vorgegebenen Ziele für die Stickstoffelimination, bleibt in hohem 

Maße unverständlich. 

Einen besonders perfiden Gehalt erfährt das an den Ruhrverband gerichtete Schreiben vom 

22.08.2003 zudem dadurch, dass sein Verfasser in ihm einen Zusammenhang mit einer die Rechts-
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aufsicht über den Ruhrverband betreffenden anderen Angelegenheit von großer Bedeutung herstellt. 

Herr Dr. Friedrich bezieht sich in diesem Schreiben auf die vom Ruhrverband unter dem 05.08.2003 

erbetene Erteilung der rechtsaufsichtlichen Genehmigung zur vom Ruhrverband beabsichtigten 

Übernahme der Kanalisation der Stadt Meschede und führt hierzu aus, dass die erforderliche Ge

nehmigung zur Übernahme weiterer Aufgaben ("Kanalnetzübernahme") nicht in Aussicht gestellt wer

den könne, wenn der Ruhrverband nicht in der Lage sei, seine ihm gesetzlich übertragenen Pflicht

aufgaben ("Stickstoffelimination") zu erfüllen. Hier offenbart sich, dass Herr Dr. Friedrich nicht davor 

zurückschreckt, seine haltlosen Vorwürfe auch einzusetzen, um seine offensichtlich vorhandenen 

Vorbehalte gegen das von den nordrhein-westfälischen Wasserverbänden entwickelte Partner

schaftsmodell zur Übernahme kommunaler Kanalisationen durchzusetzen. 

Für einen bemerkenswerten Vorgang halte ich es im Übrigen, dass Herr Dr. Friedrich seine, diesem 

Schreiben als Anlage 3 anliegenden Unterlagen, die die in Nordrhein-Westfalen geleistete Zusam

menarbeit zwischen den Betreibern kommunaler Kläranlagen und den zuständigen Landesbehörden 

in grober Weise diffamiert, in eine Sitzung der LAWA einspeist und in wasserwirtschaftlichen Veran

staltungen öffentlich darstellt, obwohl in dem der Sitzung vorausgegangenen Gespräch am 

19.09.2003 mit Frau Staatssekretärin Friedrich in Anwesenheit von Herrn Dr. Friedrich vereinbart 

worden war, bis zur Klärung der unterschiedlichen Sichtweisen unserer Häuser davon abzusehen, 

diese Unterlagen an Dritte herauszugeben oder in der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Nachrichtlich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass zur Erörterung der mit Herrn Dr. Friedrich 

bestehenden Differenzen zwischenzeitlich ein Termin mit Frau Staatssekretärin Friedrich für den 

20.10.2003 vereinbart worden ist. 

Sehr geehrte Frau Höhn, 

ich frage mich bisher vergeblich nach der Sinnhaftigkeit der Attacke von Herrn Dr. Friedrich. Wasser

politik in NRW ist bisher eine einzige Erfolgsstory. Soll die kaputtgemacht werden? 

Bezogen auf den Ruhrverband werden bei der Stickstoffbehandlung, wie bei allen anderen Vorgaben, 

die gesetzlichen wie behördlichen Anforderungen erfüllt, bzw. bis zum Stichtag 31.12.2005 erfüllt 

sein. 

Die noch notwendigen Maßnahmen sind geplant, genehmigt, finanziert, zum Teil bereits im Bau, oder 

stehen unmittelbar vor ihrer rechtzeitigen Durchführung. Dies alles ist mit dem MUNLV und den nach

geordneten Behörden abgestimmt und von den Organen des Ruhrverbandes beschlossen worden. 
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Die Betrachtungen von Herrn Dr. Friedrich entfalten deshalb beim Ruhrverband keinerlei Handlungs

wirkung. Was soll das Ganze? 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlagen Ik;)0 t~ 



., '1 .. Anlage 1 Ra 

Ministerium für Ulnwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes N ordrhein-Westfalen 

Ministerium rur Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NR W 40190 Düsseldorf 

An den 
Vorstand des Ruhrverbandes 

Herrn Dieter Bongert 
Herrn Prof. Dr.-Ing. Harro Bode 
Herrn Norbert Frece 

Kronprinzenstraße 37 

45128 Essen 

Sehr geehrter Herr Bongert, 

sehr geehrter Herr Professor Bode, 

sehr geehrter Herr.Frece, 

Dienstgebäude und Lieferanschrift: 
Schwannstraße 3, 4047,6 Düsseldorf 
Datum 22. August 2003 
Aktenzeichen (bei Antwort bitte angeben) 

AL IV 

Bearbeitung: Dr. H. Friedrich 

Durchwahl (02 11) 45 66 -337 
Telefax (0211}4566-946 
e-mail harald.friedrich@niunlv.nrw.de 

mH Az NilAs-05.08.2003 erhielt ich aus Ihrem Hause ein Schreiben bezüglich'der Mo

daliti;lten und der Vertragsabsichten hinsichtlich der möglichen' Kana'lnetzübernahme 

der Stadt Meschede durch den Ruhrverband. 

An dieser Stelle möchte ich nochmals auf den Inhalt unseres' gemeinsamen Gesprä

ches vor wenigen Monaten und auf das Gespräch mit Frau Ministerin zur ,gleiqhen'The

matik hinweisen. Im MUNLV wird zur Zeit die Novelle des LWG abgeschlossen. Wir 

beabsichtigen, gemäß der mit Ihnen erörterten Gesprächslage eine Präzisierung, sO-, 

wohl im LWG als auch in den Gesetzen für die sondergesetzlicl1en Wasserverbände 

dfe MÖglicbkeit der. Übernahme vorzunehmen. 

Wenn alles termingerecht abläuft, wird die Gesamtproblematik zum Ende diesen Jah

res abgeschlossen sein. 

In Zusammenhang mit der notwendigen Genehmigung durch das MUNLV sind jetzt 

aber neue Probleme bei der Abwasserbehandlung aufgetaucht, die wir daher umso 

mehr möglichst umgehend und prioritär miteinander erörtern müssen. 

Das Dienstgebäude des Ministeriums ist ab Hauptbahnhof mit den Buslinien 721 (Richtung Flughafen) 
oder 722 (Richtung Messe) bis Haltestelle Frankenplatz zu erreichen 
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Die aktuelle Auswertung des Standes der Abwasserreinigung aller Kläranlagen in Nord

rhein-Westfalen zeigt, dass es erhebliche Defizite von Seiten des Ruhrverbandes gibt, 

die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten. Seit dem 25.11.1992 ist im Anhang 1 der 

Rahmenabwasserverwaltungsvorschrift die Anforderung für Nges :,on 18 mg/I und 'seit 

dem 1.8.2002 von 13 mg/l für Kläranlagen über 100 000 EW enthalten. 

Die Richtlinie des Rates über die Behandlung von kommunalem Abwasser vom 21. Mai 

. 1991, die durch die Kommunalabwasserverordnung vom 30. Sept. 1997 umgesetzt 

worden ist, verlangt die Ausrüstung von Kläranlagen mit mehr als' 1 0.000 EW bis zum 

1: Januar 1999 und der kleineren Kläranlagen bis zum 1. Januar 2005 mit entspre

chenden Einrichtungen, um die Überwachungswerte einzuhalten. 

Von den sechs Kläranlagen der Kategorie 5 (KA > 100.000 EW) halten vier Anlagen 

nicht eine Stickstoffminderung von mindestens 75 % ein, zwei dieser Anlagen haben 

Abflusswerte von Nges. von deutlich mehr als 13 mg pro Liter. Von den 32 Kläranlagen 

der Kategorie 4 (100.000 EW :> KA > 20.000 ) halten 24 bis heute eine Stickstoffminde

rung von nlindestens 75 % nicht ein, neun dieser Anlagen haben den gesetzlich vorge-. 

schriebenen Ablaufwert von 18 mg/I deutlich im Jahre 2002 überschritten, obwohl die 

gesetzlichen Vorgaben seit 1992 in Kraft sind .. In der beigefügten Tabelle sind die Da~ 

ten für das Ruhreinzugsgebiet detailliert ausgewiesen. 

Die Leistung der Anlagen des Ruhrverbandes und deren Ablaufwerte sind aus was

serwirtschaftlicher Sicht mehr als besorgniserregend. 'Es ist von hier aus nicht zu er

kennen, warum der Ruhrverband bis heute die gesetzlichen Ziele nicht erreicht hat. 

Als Vergleich hierzu sind die Daten des Niersverbandes ebenfalls als Tabelle beigefügt. 

Es stößt bei allen Mitarbeitern der obersten Wasserbehörde in NRW und insbesondere 

bei mir auf großes Unverständnis, daß, aus welchen Gründen auch immer,' der Ruhr

verband die gesetzlich vorgegebenen Ziele nicht erreicht hat. 

Gleichwohl müssen diese technischen Daten auch als 'Grundlage der vom MUNLV zu 

treffenden Zustimmung gesehen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann unter verantwor

tungsvoller Abwägung keine Entscheidung getroffen werden, die für eine Kanalnetz- . 

übernahme durch den Ruhrverband, der seine technischen Pflichten auf seinem ur

sprünglichem Aufgabengebief nicht erfüllen kann, auch nur in irgendeiner Weise annä

hernd die Spur eines synergistischen und positiven Effekts belegen kann. 

Ich bitte daher den Vorstand des Ruhrverbandes zu einem ausführlichen Gespräch, in 

dem die wasserwirtschaftlichen Begründungen für den Zustand der Kläranlagen erör-
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tert werden können., Die wirtschaftlichen Planungen der nächsten Jahre sollten darge

stellt werden, um einen Eindruck darüber zu gewinnen, ob die gesetzlichen Ziele in den 

vorgegebenen Zeiten erreicht werden können. Da dieses Gespräch sowohl die was

serwirtschaftlichen Ziele als auch die mögliche Kanalnetzübernahme betrifft und damit 

den Verantwortungsbereich der Verbandsaufsicht berührt, wird die Verbandsaufsicht 

an diesem Gespräch teilnehmen. 

Ich bitte höflich umbaldmögliche Verabredung eines Termins für die erste September

hälfte. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag ;;/ 

07· 
(Dr. H. Friedrich) 



Bochum-Oelbachtal Ruhrverband 300.000 
Duisburg-Kasslerfeld Ruhrverband 450.000 
Hagen Vorhalle Ruhrverband, Abt. Hagen 440.000 
Hattingen Ruhrverband, Abt. Essen 100.000 
Iserlohn Baarbachtal Ruhrverband, Abt. Hagen 115.000' 
Menden Bös Ruhrverband Abt. Arns 120.000 

Altena Ruhrverband, Abt. Hagen 35.000 
Arnsberg Ruhrverband 64.000 
Arnsberg-Neheim" Ruhrverband 75.000 
Arnsberg-Wildshausen Ruhrverband 65.000 
Salve Ruhrverband Abt. Arnsberg 17.500 
Jestwig-Velmede Ruhrverband 17.500 
Biggetal Ruhrverband 90.000 
Brilon Ruhrverband 28.200 
Drolshagen Ruhrverband 11.000 
Essen-Burgaltendorf Ruhrverband 44.000 
Essen-Kettwig Ruhrverband 20.000 
Essen-Kupferdreh Ruhrverband 96.000 
Essen-Rellinghausen Ruhrverband 45.000 
Essen-Steele Ruhrverband 75.000 
Essen-Werden Ruhrverband 63.000 
Finnentrop Ruhrverband 26.700 
Gevelsberg Ruhrverband, Abt. Hagen 90.000 
Hagen Fley Ruhrverband, Abt. Hagen 69.760 
Heiligenhaus-Abtsküche Ruhiverband 62.000 
Heiligenhaus-Nord Ruhrverband 11.250 
Hemer Ruhrverband Abt. Arnsberg ,64.900 
Iser/ohn Letmathe Ruhrverband, Abt. Hagen 70.000 
Kierspe Bahnhof Ruhrverband Abt. Plettenberg 14.000 
Lennestadt Ruhrverband 45.600 
Lennestadt Grevenbrück Ruhrverband 41.300 
Lüdenscheid Scnlittenbachtal Ruhrverband Abt. Plettenberg 33.000 
IV' .ör]erzhagen Ruhrverband Abt. Plettenberg 18.000 
1\ ,nesee-Völlinghausen Ruhrverband 25.000 
Neuenrade Ruhrverband Abt. Arnsberg 17.500 
Olpe Ruhrverband 29.100 
Plettenberg Ruhrverband Abt. Plettenberg 34.000 
Rahmedetal Ruhrverband Abt. Plettenberg 63.600 
Schalksmühle Ruhrverband, Abt. Hagen 29.000 
Schmallenberg Ruhrverband 15.000 
Schwerte Ruhrverband 60.000 
Sundern Ruhrverband 16.000 
Velbert -Hesperta I Ruhrverband 19.000 

. Volmetal Ruhrverband Abt. Plettenberg 33.500 
Warstein Ruhrverband 98.000 
Warstein-Belecke Ruhrverband 16.000 
Wenden Ruhrverband 28.000 
Werdohl Ruhrverband Abt. Plettenberg 35.000 
Wickede Ruhrverband 16.200 
Witten-Herbede Ruhrverband 20.000 

434,5 
398,0 
190,6 
601,9 
498,9 
368,9 

749,6 
469,2 
272,3 
A03,7 

1.083,9 
913,3 
271,8 
412,6 
629,3 
339,3 
404,8 
447,4 
258,4 
227,4 
490,5 
412,1 
376,0 
650,9 
291,2 
490,4 
850,3 
601,8 
358,7 

1.093,4 
1.125,8 

389,5 
797,3 ' 
514,4 
825,4 
324,2 
760,9 
595,1 

·849,5 
761,6 
346,3 
690,8 
844,3 
793,5 
261,2 
895,7 
831,5 
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379,3 
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78 
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56 
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88 
85 
87 
76 
78 
85 
81 
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94 
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79 
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81 
82 

82 
81 

83 _9E 
75 

82 

5,34 
5,18. 

6,84 
13,55 
7,33 
5,55 
4,12 
5,23 
9,71 
8,77 

10,88 

6,94 
16,38 
8,63 

A,01 
3,77 

4,59 
10,57 
11,20, 
,6,63 
17,14 
4,09 

17,36 
9,70 
7,67. 
8,51 
4,75 
5,70 

10,54 
, 3,69 

7,08 
13,70 
6,00 

10,86 
5,16 



Dülken Niersverband 72.000 234,3 95 88 5,50 
Geldern Niersverband 135.000 98,4 97 95 5,58 
Goch Niersverband 121.000 110,4 99 98 1,77 

. Grefrath Niersverband 142.600 296,3 95 83 6,35 
Kevelaer-Weeze Niersverband 49.000 188,7 96 88 7,08 

. Mönchengladbach GWK I Niersverband 650.000 273,5 94 86 5,71 
Rheurdt Niersverband 2.700 200,0 91 93 4,06 
Schwalmtal-Amern Abwasserbetrieb Gem.8chwalmtal 38.000 169,7 98 94 3,53 

Niersverband 8.550 309,5 ·90 89 4,04 

Erkelenz-Mitte Städt.Abwasserbetrieb Erkelenz 48.000 156,0 97 83 12,20 
Landwehrbach(Kerken) Niersverband 29.000 227,2 93 87 6,32 
Nette Niersverband 86.000 311,0 98 81 6,81 
Niederkrüchten-Overhetfeld Gemeindedirektor Niederkrüch. 25.000 304,2 92 84 5,62 
Weg berg-Mitte . Stadt Wegberg 46.790 202,9 96 77 12,97 
Brüggen Gemeindedirektor Brüggen 16.500 284,3 ·98 88 5,52 
Wachtendank Niersverband 14.000 259,2 90 83 7,20 
Tönisberg Niersverband 13.000 214,5 98 79 ' 10,40 

aelen Niersverband 12~820 261,0 92 87 5,70 
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Ruhrverband . Postfach 10 32 42 . 45032 Essen 

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Schwannstraße 3 
z. H. Herrn Dr. Friedrich 

40476 Düsseldorf 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

AL IV 22.08.2003 

Unsere Zeichen/Sachbearbeiter Durchwahl 

W ir - 1000 

Sehr geehrter Herr Dr. Friedrich, 

JI- 1005 

... Anlage 2 ... 

DER VORSITZENDE DES VORSTANDES 

Datum 

'.7; ~FP. 10fi3 

E-Mail 

dbn@ruhrverband.de . 

haben Sie Dank für Ihre Mitteilung zum Stand der Arbeiten an der LWG":Novelle, die nicht nur im 

Hinblick auf die künftigen Regelungen zur Übernahme von Kanalnetzen von den Wasserverbänden 

bereits mit großer Spannung erwartet wird. So sehr wir uns über die Fortschritte des EU-rechtlich bis 

zum Jahresende abzuschließenden Gesetzgebungsverfahrens freuen, um so entschiedener weisen 

wir die von Ihnen form~lierten Inhalte des Briefes zur Aufgabenerfüllun·g des Ruhrverbandes zurück. 

Ihre Äußerungen sind in tatsächlicher wie in rechtlicher Hinsicht unbegründet. 

Dazu im ·einzelnen; 

1. Die Abwicklung· der bisherigen und zukünftigen Baumaßnahmen erfolgt in. den letzten Jahren in 

zeitlicher und finanzieller Hinsicht nach Vereinbarungen, die mit den zuständigen Behörden 

- mit Ihrem Hause vor allem im Rahmen des im Jahre 1996 ins Leben gerufenen Steuerungs

systems PRORUHR - einvernehmlich abgestimmt und sehr erfolgreich umgesetzt wurden. Der 

Ruhrverband realisiert zur Zeit im Zuge· der Vervollständigung und Beendigung eines großange

legten und umfangreichen .Investitionsprogramms(insgesamt 1,57 Mrd. € in 15 Jahren) Erweite

rungs- und Neubauten, um verfahrenstechnisch insbesondere die Stickstoffentfernung zu 

gewährleisten. Das gesamte Investitionsprogramm ist derzeit bereits zu mehr als 80 % umge

setzt. Die Ihrem Schreiben anliegende Auflistung von Kläranlagen des Ruhrverbandes, die über 

Verbandsrat: Dr. Bernhard Görgens, Vorsitzender 
Vorstand: Dieter Bongert, Vorsitzender' Prof. Dr.-Ing. Harro Bode' Norbert Frece 
Kronprinzenstraße 37 . 45128 Essen· Telefon 0201/178-0' Fax 0201/178-1005 
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eine ausreichende Stickstoffeliminationsleistung nicht verfügen sollen, spiegelt nicht den aktuel

len Stand dieser Entwicklung wieder. So sind einzelne der elf von Ihnen markierten Kläranlagen 

zwischenzeitlich planmäßig ertüchtigt worden und leisten die erforderliche Stickstoffentfernung. 

Die den Berichten der Arbeitsgruppe PRORUHR, den Abwasserbeseitigungskonzepten bzw. 

den Fünfjahresübersichten des Ruhrverbandes entnommenen Obersichtslisten und Maßnah

menpläne genügten auch nach Beurteilung Ihres Hauses bislang stets den Anforderungen des 

§ 54 (3) LWG und weisen aus, dass spätestens ab Stichtag 1. Januar 2006 die übrigen noch in 

Rede stehenden Kläranlagen des Ruhrverbandes ebenfalls die gesetzlich geforderte Stickstoff

entfernung einhalten werden. Die Bezirksregierung Arnsberg, in deren Bereich der größte Teil 

unserer Anlagen liegt, hat sich - wie auch Mitarbeiter Ihres Hauses - stets positiv über die kon

struktive Zusammenarbeit mit dem Ruhrverband geäußert. 

2. Der· Ruhrverband erfüllt in vollem Umfang die geltenden Rechtsvorschriften, namentlich die in 

der nord rhein-westfälischen Kommunalabwasserverordnung - KomAbwV - formulierten Anforde-

. rungen. Dies gilt auch für die noch verbleibenden Einleitungen aus den gegenwärtig noch nicht 

ertüchtigten Kläranlagen des Ruhrverbandes. Diese entsprechen den Vorgaben nach § 5 (1) 

Satz 2 KomAbwV, denn dort wird explizit für die Anforderungen an die Einleitung von Stickstoff 

eine Frist bis zum 31. Dezember 2005 eingeräumt, wenn die Übersichten des zur Abwasserbe

seitigung Verpflichteten den Vorgaben des LWG entsprechen. Dass der Ruhrverband dieser 

gesetzlichen Fristbestimmung Folge leistet, war bislang ~tets unstreitig und wurde nicht zuletzt 

auf den Sitzungen des Projektausschusses PRORUHR von den Vertretern aller teilnehmenden 

Landesbehörden wiederholt ausdrücklich bestätigt. 

3. Die von Ihnen vorgenommene Beurteilung der Reinigungsleistung der Kläranlagen anhand von 

Eliminationsgraden basiert offenbar auf einer schematischen Berechnung mit Hilfe von Litera

turwerten für die durchschnittliche Stickstoffbelastung pro Einwohner und Tag. Sie berücksich

tigt nicht die jeweiligen tatsächlichen Verhältnisse, z~B. erheblich höhere BeJastüngen einer 

Anlage infolge von zusätzlichen Einträgen aus Landwirtschaft (über Fremdwasser) und Indus

trie,· aus einer Behandlung von Klärschlämmen mehrerer Kläranlagen an einem zentralen 

Standort oder aus Deponien im Einzugsbereich der jeweiligen Anlage. Auf die~en Umstand 

haben wir bereits mehrfach in Gesprächen mit Vertretern Ihres Hauses nachdrücklich hingewie

sen. Die Beurteilung der' Reinigungsleistung von Kläranlagen anhand von Eliminationsgraden 

ist im Übrigen aber auch rechtlich ohne jede Bedeutung. Der Verordnungsgeber der KoniAbwV 

hat im Jahre 1997 weder die alternative Möglichkeit der Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 

21. Mai 1991 aufgegriffen, anstelle von Konzentrationswerten für einzelne Einleitungen 

Mindesteliminationsgrade festzulegen, noch hat er die in der genannten Richtlinie angelegte 



-3 -

Option, die den Mitgliedstaaten eine Nachweisführung für die erfolgreiche Limitierung der Nähr

stoffeinträge aus kommunalen Kläranlagen ausnahmsweise auch über eine pauschalierende 

Gesamtbetrachtung ·eines bestimmten Einzugsgebietes erlaubt hätte, in innerstaatliches Recht 

umgesetzt. 

4. Öer Vergleich der Daten der Kläranlagen des in der Niederrheinebene gelegenen Niers

verbandes mit den Daten derjenigen unserer Kläranlagen, die bereits mit Stickstoffefimination 

ausgestattet sind, zeigt, dass als eine wesentliche Ursache der in einigen Fällen vergleichs

weise geringen rechnerischen StiC?kstoffminderung der hohe Fremdwasseranfall anzusehen ist. 

Die Topograhie des Sauerlandes bedingt an vielen Orten zum Schutz vorhandener, zum Teil 

Jahrhunderte alter Siedlungspunkte die Fassung und Ableitung der in niederschlagsreichen 

Mittelgebirgslagen typischen Hangwässer, die als Fremdwasser in die Kanalisation g~geben 

. werden. Hier werden von Ihnen Äpfel mit Birnen verglichen. Der Ruhrverband sucht gemeinsam 

. mit den betroffenen Kommunen in einem vom Land geförderten Vorhaben richtungsweisend 

und praxisnah Lösungen des Problems Fremdwasser. 

Ihre Behauptungen, dass es "erhebliche Defizite von Seiten des Ruhrverbandes gibt, die gesetzlichen 

Anforderungen einzuhalt~n," bzw. dass die Leistungen der Anlagen des Ruhrverbandes und deren 

Ablaufwerte "auswasserwirtschaftlicher Sicht besorgniserregend" sein sollen, sind somit falsch. Der 

Verband erfüllt nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, e~ erbringt auch eine Reihe von überobliga

torischen Leistungen zur Reinhaltung der Ruhr. Zu Ihrer Information übergeben wir I hnen erneut den 

derzeit aktuellen Ruhrgütebericht 2001, der den wasserwirtschaftlichen Erfolg der Anstrengungen von 

Mitgliedern des Ruhrverbandes und des Verbandes sef~st dokumentiert. 

Ihre ebenso unbegründeten wie massiven Vorhaltungen werden Gegenstand einer Beratung im Ver

bandsrat des Ruhrverbandes sein, da im Kern das auch mit Ihrem Hause abgestimmte und von den 

Organen des Ruhrverbandes beschlossene Investitionsprogramm Gegenstand Ihrer Kritik ist. Wir 

werden dem Vorsitzenden des Verbandsrates vorschlagen, Sie zu dieser Sitzung einzuladen. Sinn

vollerweise sollten Sie dort auch begründen, wie Sie zu der Behauptung kommen, der .Ruhrverband 

würde seine "technischen Pflichten auf seinem ursprünglichen Aufgabengebiet nicht erfüllen" ~ 

Für einen Gesprächstermin, wie Sie ihnvorgeschlagen haben, stehen wir selbstverständlich gerne 

zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage: Ruhrgütebericht 2001 
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'Ministepum ,für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
V erbrauchersch~tz des Landes N ordrhein-Westfalen 

An die 
Abwasserverbänqe 
des Landes Nordrhein-Westfalen ._.n 

Di~bäude und Lidernlischrlft: 
Schv.-annsn-aße 3; 404-76 Düsseldorf 
Telefon (02 11) 45 00 - 0 . 

, Telefax , (02 i l~ 4S 66 - 388 
e-mail p.oststelle@munIv.ruw.de 
Datum ~~ .. Mil22002. '. . 

- gemäß Verteiler," 

~zeichen (bei A.ntwort bitte angeben) 
N ... 9 - 055 01200]0 

Ab,wass.erbeseitigung 
Sfand·der Abwasserbeseitigung - 9. Auflage'-

I • 

Als Anjage übersende ich fhnen den neuen, 9. Lageberic~t Nordrhein-We~tfaJens'· 

"Ent'*,Vicklung und Stand, der Abwasserbeseitigung in NRW". 

Der lagebericht ~;'ch~et sich sowohJ ~n die Bürger als auch an die· Ef]tscheidungsträger . 

. bei Kom~unenr Verbändeh und Industrie.:. und Gewerbebetrieben'. Far die Umweltver~ 
..' •• •• ' I t· j' 1 • 

walttJrig bildet 'er· eine GrundJa~e rur die weitere pranung und Realisierung von Maß-
.. . . .. 

nahmen zur Verbesserung der-Gewasserrgüte.-
.", 

Erstmalig isf ·im . 'Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie eine umfassende Bestandsauf~'" I \ 

na~m~ der Abw~~eremissionen .für .die einzelnen FIi~ßgewässer inNRW vorge~om. 
men :vvord~n. ~ürje-des der 12 Tei,feinzugsgebiefe, wie zurT:l a~jspier Lippe, R0hrJ Wup-

. per. Sieg' oder Niers sind die Erpjssfonen der ejnzelnen kommunalen und industriellen . . .. 
Ejnleitungen erfasst und bewertet worden. Der Lagebericht steift somit auch die Grund-, 

. . . 
lag'e für die nach .der EU""Wasserrahmenrichtlinie zu ersterfende·Bestandsaufnahme fOr: 
die Gewässer und ihre Elrilejtu~g'en dar.' ' .. 

, \ 
Das DietlStgebäude des Ministeriums ist ab Eauptbahnhofmit d~ BusIinien 721 (RichnmgFlugh21fen) 

.. .1 .. _-IIIItI_ ,...".: .. 1 .. ____ ' , ... __ .,. - ... 'r' ........... 1'1." , ... .. Oll 
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Erstmalig:, sind auch die ef~ebJjchen Fra~ht$n aus den 7000 Mi,sch- u'nd Regenwasser- ' 
•• I • • I • t 

~inIeitungen ermittelt ,und mit' einem Geo-lnformati6n~system dargesteilt worden. Aus 
• 1 .oO. ~.. • ...' '. ~ .. '. 1 \ , ' .. 

den rd. 7000 großen Misch~'und Niederschlagswassereinleitungen 'in die Gberflächen-

~ gewässe'r wird he~te in w~njg'er" Stun~en im JaAr' beinahe die, seJbe Sch~tifracht in 

'die GeWä5S~r, ei~geJeitet wie aus den rd: 7$0' ko~~unalen Klä~nlag·en. Im Jahre 2000 

, sind b~iSpjeJ~weiSe ,'40 'ODO;.Tonnen ~a~erst~ffzeh:rende ,Kohlenstoffverbfndu~g~n, ge-

me$sen 'als ree (rotal O~ganic Carbon) über.r~isch~ und Regenwassereinleitungen 'in 
• • ... I I I •• 

dj~ nordrhein-westfälischen Gewässer einger~itet worden. Vorgesehen ist deshalb ßin 
• I • . ' • • 

besonderes förd~rprogramm zur 'biologischen 'Seha'ndJiJng,' von Niederschfagswa~'$er-
. no~h in di~s~m F;.uhj~hr·aufzulegen. ':. ' " , 

lnsg~sah,t zeichnet .s~ch, die Abwa~setbehandJUng in NR\'''I he~te, auch 'im nafion~jen . " .' . 
-'" • I '" " 

. 'und intemationiden Vergleich durch' einen hohen' St~ndard aus! .. 

- .' Van den 1.8 Mio. Einwohnem' N'otdrhein-W~stfaJens ~;nd 96 '% an vollbiofogi-, ~ . 
• • :. • °0 , 

s~tie KI~ran,~agen an~eschlossen. ~und 4%' ,der '~evölk~rÜng in ländIi~he~ . 

'Bereichen behändefn' ihr Abwasser in' Kleinkläranlageri, Das bedeutet, dass 
. ' I' 

, "wir in NRW eine nahezu ,1 OO%ige Ab~sserentsorgung' sichergesteJft·~aben.· 
'- .Die 739 ·kommtrnalen Klaranlage~ erzielen eine mittlere Phosphoreliminati~n' 

• J • I 

von ,93' % und eine SticKstoffelimin~tjon'voll78 %. Damit werden die 'Anfor-

, , , derungen der EG-RichtJinie Kommu'nales; Abwasser ~jngeha'fen. 
.... .... \. I 

- '8is zum Jahre 2005 soUen' alle Kläran'Jagen a~sgebaut 'sein. ' 

In den' Jetzten 10 Jahren konnten in NRVV,große Erfdlge in der GeWässerreinhartung 

erzielt werden .. J~ ~iten 'Teilen weisen die' F"Ji~ßgewässe( im dichtbesi'edelten Nord~ , . , 

rhein-westtaien eine gute biorogjsc~e 'GeWä~se~qualität auf. Dies is~ auf die großen 

Anstrengungen zur Verbesserung der Abwasserbehandli.ing zurückzuführen, Der An

schruss' der Bürger Nordrhein .. Westtarens an die öffentliche KanaHsatio'n ist flächende

ckend gewährleistet Die At,wasserbehandlung ,findet durchg~ngigin voilbiologischen ' 

, Kläranlagen statt und die ErtQch~igung 'der Kläranlagen ~ur 'Nahrstoffefimination, ist ·weit . 

, vo rangesch ritten. Diese Entwickiung' der Abwasserbeseitigung wird. 'im '·vorJi~genden' 
, , I 

, Lagebericht transparent und Oberprüfbar dokumentiert. , \ ' !. 

", . . . 

Der ~gebericht zur Abwasserbeseitigung j~ NRW·unterstreicht die Nowendigkeit der' 

regelmäßigen Überwachung der Gewässerqualität 'und der Einleitungen zum Control-, 

Ung des effi4iente~ Einsatzes öfferi'tlicher Mittel zu~ Schufze der Umwelt. D'je~e DokU-
, , .' '" ' ~. , 

mentation erlaubt den Verbrauchern, z. B.den Gewässernutzern" aber auch allen an-
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, I"",.' " , 

, 'deren Borgern t sich dir~kt über die Belastung' der Gewässer aus Abwassereinleitungen ',I 
• ..' • • .... • '! • • • ~ • 

zu jnformiereri~ 

Ziel un'serer :weit~ren' Änstrengungen zur Verbesserung de~ Abwas~erbeseitig~'h9' 'ist, ' 

es, flächeride~kend' 'eine gut~ biologisc6e' ~nd che~ische GeWäss~rquaÜt~t zu ~rrel-
• • ',. l·.. • ... ..... ." • 

ehen. Nachdem der Ausbau der komm~nalE.~n',Ktä~nlagen· V\fe'itgehend abgeschloss~n, '" 
I ". " • 

, ist, 'wird z~kQnftjg . ~ie . Verb~sserung, der.' Niedersch'lagswasserabteitu.ng und . 
• .. '. I' • . ' • •• r A' I 

-beha~dlung und qie' Sanierung ~er Kanäte in, den Vordergrund treten. Der Jrivestiti- ' ' .. 

onsbedart fü'r diE? "Ab~ss~rbeha~dlung in, den, nächsten 10 :J'ahren wird' auf ' , 

10' - 1 ~ Mrd. € ge~chät?i ' , 
, 

r ,- A ft :' :m" .u ... rag " 

ifl. 
_ (Dr. HaraJd Fr.iedri~h) 

Anlage:. - 1 Broschüre -

I, ... 
. , 

" . 

" 

, ;, 

" .... 
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lei tun sstand der 
Abwasserbehan ungsan agen 

Prozentuale Mindemng der 
Phosphor- und Stickstoff-Frachten 

Neben der Ausstattung der Abwasser
behandlungsanlagen mit einer Stick
stoff- und Phosphorelimmation werden 
in der EG-Richtlinie auch Anforderun
gen an eine prozentuale Frachtminde
rung dieser Nährstoffparameter in der 
Kläranlage bzw. an die Einhaltung gewis
ser Konzentrationen im Ablauf der 
Abwasserbehandlungsanlagen gestellt. 
Im Folgenden werden die in den Abwas
serbehandlungsanlagen erzielten Elimi
'nationsraten für die Parameter Phosphor 
und Stickstoff untersucht. Von der EG
Richtlinie wird eine prozentuale Min
destverringerung um 75% je Parameter 
für die Gesamtbelastung aller kommu
nalen· Abwasserbehandlungsanlagen im 
empfmdlichen Gebiet gefordert.· Da für 
die einzelnen Abwasserbehandlungsan
lagen aus der amtlichen Überwachung 
keine detaillierten Zulauffrachten vorlie-

gen eine Zulauffracht aus den ange
schlossenen Einwohnerwerten und 
theoretischen Zulauffrachten berechnet. 
Für Phosphor ges wird eine einwohner
spezifische Zulauffracht von 1,75 g/EW*d 
und für Stickstoffges von 11 g/EW*d 
angesetzt. Für die Ablauffrachten wur
den die aus vor Ort gemessenen Wer
ten ermittelten Frachten verwendet. Die 
ermittelten einwohnerspezifischen 
Ablauffrachten (Kapitel 3.1) lagen im 
Jahr 2000 für Phosphor ges bei 0,13 
g/EW*d und für Stickstoffges bei 2,45 
g/EW*d. Die durchschnittlichen rur die 
Abwasserbeseitigungsanlagen in NRW 
berechneten Eliminationsraten liegen 
damit für den Phosphorges mit 93 %. deut
lich oberhalb der Anforderung der EG
Richtlinie; die erzielte mittlere EIimina
tionsrate für den Stickstoffges liegt mit 
78 % ebenfalls oberhalb der Anforderung. 

Im Vergleich zum Jahr 1998 konnte bis 
Ende 2000 durch den verstärkten Aus-

gen, wurde zur Berechnung der Minde-, bau der Abwasserreinigungsanlagen (nur 
rung in den Abwasserbehandlungsanla- noch 36 statt 85 Anlagen> 10.000 EW 

Zu- und Ablauffrachten der Parameter Phosphorges und Stickstoffges 

in NRW - Stand 2000 

Fracht im Zulauf Fracht im Ablauf Eliminationsrate 
Ausbau- Anzahl Anschluss- I 
größe EW der größe 

Anlagen EW Pges t/a Nges t/a Pges t/a Nges t/a Pges 0/0 Nges % 

< 2.000 144 85.944 55 ·346 16 144 71 58 
;::·2.000 - 213 811.577 520 3.267 126 1.055 76 68 

s 10.000 

> 10.000 382 27.310.086 17.492 109.950 1.196 24.027 93 78 

Gesamt 739 28.207.607 18.067 113.564 1.338 25.227 93 78 

(alle) 

Gesamt 595 28.121.663 18.012 113.218 1.322 25.083 93 78 
(;:: 2.000) 
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r kommunalen 
andlungsanlagen 

werden ohne Stickstoff elimination be
trieben) beim Stickstoff eine Verbesse
rung der Eliminationsleistung um rund 
12 Prozentpunkte erreicht werden. 

Zur Veranschaulichung der Zu- und 
Ablauffrachten der Parameter Phosphor 
und Stickstoff wurde eine Aufteilung 
der Kläranlagen nach den Größenklassen 
der EG-Richtlfuie vorgenommen. Die 
Anlagen< 2.000 EW wurden bei der 
Berechnung der Eliminationsraten mit 
einbezogen bzw. gesondert betrachtet. 
Es zeigt sich, dass die Anlagen unter 
10.000 EW keinen Einfluss auf die mitt
leren Eliminationsleistungen für die be
trachteten Einzugsgebiete haben. 

Die mittleren Phosphor- und Stickstoff
Eliminationsraten für die verschiedenen 
Größenklassen sind in Bild 5.16 darge
stellt. 

Analog gestalten sich die Eliminations
raten in den einzelnen Flussgebieten, 
wie in Tabelle 5.18 dargestellt. Da die 
Anlagen mit einer Ausbaugröße unter 
2.000 EW frachtmäßig kaum einen Bei
trag leisten, sind in der Zusammenstel
lung der Flussgebiete alle Anlagen ent
halten. 

Die in den einzelnen Flussgebieten 
durchschnittlich erzielten Eliminations
raten (Tabelle 5.18) liegen für den Phos
phorgesin allen Gebieten (außer Lahn/ 
Ahr/Kyll) deutlich oberhalb der Anfor
derung der EG-Richtlinie. 

Alle 23 Kläranlagen in den Flussgebie
ten Lahn, Ahr und Kyll weisen Aus
baugrößen unter 10.000 EWauf, sodass 
die Eliminationsleistungen für Phosphor 
und Stickstoff hier vergleichsweise 
niedrig sind. 

'-'belle 5.18 Eliminationsraten für die Parameter Phosphorges und Stickstoffges in den 
Flussgebieten in NRW - Stand 2000 

Phosphor Stickstoff 
Flussgebiete Anzahl Anschluss- Fracht t/a Elim.-Rate Fracht t/a Elim.-Rate 

der grö,ße 
Anlagen Mio EW Zulauf Ablauf (0/0) Zulauf Ablauf (0/0) 

Rhei n: Rheingraben 76 7,1 4.531 208 95 28.480 4.142 85 
Lippe 104 2,6 1.658 190 89 10.423 2.963 72 
Emscher 4 5,0 3.175 299 91 19.955 4.999 75 

Ruhr 104 2,7 1.729 223 87 10.866 - 4.489 59 
Wupper 10 0,8 498 38 92 3.132 2.096 33 
Sieg 72 1,1 702 102 85 4.412 1.402 68 
Erft 44 0,7 458 25 95 2.880 730 75 

Lahn/Ahr/Kyll 23 0,0 17 5 68 106 45 57 
Maas: Maastal 3 0,1' 37 2 95 235 10 96 

Niers/Schwalm 30 1,1 706 43 94 4.440 1.004 77 
Rur 58 1,8 1.145 45 I 96 7.198 1.095 85 

Issel 31 0,9 559 38 I 93 3.512 469 87 

Weser 104 2,1 1.339 57 96 8.414 826 90 
Ems 76 2,4 1.513 64 I 96 9.512 958 90 
,Gesamt 739 28,2 18.067 1.338 93 113.564 25~227 78 
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Industrielle Direkteinleiter 
in Nordrhein-Westfalen 
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOG) 

industrieller Einleiter mit TOG-Fracht < 100 tJa 

industrieller Einleiter mit TOG-Fracht 100-500 tJa 

industrieller Einleiter mit TOG-Fracht >500 tJa 

110,001 TOG-Fracht [tla] 

Industrielle Direkteinleiter 
(Nr. im Anhang der Abwasserverordnung) 

1. Abwassergesellschaft, Chemiepark Knapsack (22, 42) 
2. Bayer AG, Bürrig (22, 31) 
3. Bayer AG, Dormagen (31, 22) 
4. Bayer AG, Elberfeld (22) 
5. Bayer AG, Uerdingen (22, 31, 37, 48) 
6. CascadesArnsberg GmbH (31) 
7. Celanese Chemicals Europe GmbH, Werk Ruhrchemie (22) 
8. DEA Mineraloel AG (36, 45) 
9. Degussa - Hüls AG (22, 31, 37) 

10. Degussa - Hüls AG (31) 
11. Degussa - Hüls AG (22) 
12. Degussa - Hüls AG, Herne (22) 
13. Degussa - Hüls AG, Witten (22) 
14. Deutsche Gießdraht GmbH (31) 
15. Deutsche SheIlAG; Raffineriezentrum Godorf (31,36,45) 
16. Deutsche Steinkohle (46) 
17. Dura Automotive Body und Glass System GmbH & Co. KG (40) 
18. ElektromarkAG (31) 
19. Elenac GmbH (36, 31, 47) 
20. Fritz Blanke GmbH & Co. KG (38) 
21. Gas-, Elektrizitaets- und Wasserwerke Köln AG (31) 
22. Gemeinschaftskraftwerk - Geschäftsführung Steag AG (31) 
23. Gustav Windel GmbH & Co. KG (38) 
24. Haindl Papier GmbH, Walsum (19) 
25. Infracor GmbH, Mari (22, 31, 42) 
26. Klaeser Internationale Fachspedition & Fahrzeugbau GmbH 
27. Knoll AG, Minden (32) 
28. Kraftwerk Niederaussem (31) 
29. Krupp Hoesch Stahl AG (24) 
30. Matthes & Weber GmbH (24) 
31. Mitsubishi Hitec Paper GmbH (19) 
32. Pfeifer & Langen KG, Appeldorn (19) 
33. Phenolchemie GmbH & Co. KG 
34. Preussen Elektra Kraftwerke AG & Co. KG (31) 
35. Procter und Gamble Gmbh & C Manufacturing OHG, Neuss (19) 
36. Rembert GmbH (25) 
37. Rethmann Lippewerk GmbH, Lünen 
38. Rheinbraun AG + Zuckerfabrik Elsdorf (18, 31) 
39. Rheinbraun AG, Frimmersdorf West (31) 
40. Ruhr Öl GmbH (01, 31, 45) 
41. RWE Energie AG, Ibbenbüren (01) 
42. Sachtleben - Chemie GmbH (48) 
43. Sachtleben - Chemie GmbH (37) 
44. Schering AG, Bergkamen (22) 
45. Solvay Alkali GmbH, Rheinberg (22, 03) 
46. Stadtwerke Duisburg AG (31) 
47. Steag AG, Herne (01,31) 
48. Stora Enso Kabel GmbH (01,19) 
49. Thyssen Krupp Stahl AG cl Thyssen Krupp Imm Managern GmbH, 

Höntrop (24) 
50. Uniferm GmbH & Co. (28) 
51. VftAG, Castrop-Rauxel (22) 
52. Vft AG, Duisburg-Meiderich (22) 
53. Wepa-Papierfabrik P. Krengel GmbH & Co. KG, Marsberg (19) 
54. Wuppertaler Stadtwerke AG (31) 
55. Zanders FeinpapiereAG (19) 
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Industrielle Direkteinleiter 
in Nordrhein-Westfalen 
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOG) 

industrieller Einleiter mit TOG-Fracht < 100 tla 

industrieller Einleiter mit TOG-Fracht 100-500 tla 

industrieller Einleiter mit TOG-Fracht >500 tla 

110,001 TOG-Fracht [tla] 

Industrielle Direkteinleiter 
(Nr. im Anhang der Abwasserverordnung) 

1. Abwassergesellschaft, Chemiepark Knapsack (22, 42) 
2. Bayer AG, Bürrig (22,31) 
3. Bayer AG, Dormagen (31, 22) 
4. Bayer AG, Elberfeld (22) 
5. Bayer AG, Uerdingen (22, 31, 37, 48) 
6. CascadesArnsberg GmbH (31) 
7. Celanese Chemicals Europe GmbH, Werk Ruhrchemie (22) 
8. DEA Mineraloel AG (36, 45) 
9. Degussa - Hüls AG (22, 31, 37) 

10. Degussa - HülsAG (31) 
11. Degussa - HülsAG (22) 
12. Degussa - Hüls AG, Herne (22) 
13. Degussa - HülsAG, Witten (22) 
14. Deutsche Gießdraht GmbH (31) 
15. Deutsche SheIlAG; Raffineriezentrum Godorf (31,36,45) 
16. Deutsche Steinkohle (46) 
17. Dura Automotive Body und Glass System GmbH & Co. KG (40) 
18. ElektromarkAG (31) 
19. Elenac GmbH (36, 31, 47) 
20. Fritz Blanke GmbH & Co. KG (38) 
21. Gas-, Elektrizitaels- und Wasserwerke Köln AG (31) 
22. Gemeinschaflskraftwerk - Geschäftsführung Sieag AG (31) 
23. Gustav Windel GmbH & Co. KG (38) 
24. Haindl Papier GmbH, Walsum (19) 
25. Infracor GmbH, Mari (22, 31,42) 
26. Klaeser Internationale Fachspedition & Fahrzeugbau GmbH 
27. Knoll AG, Minden (32) 
28. Kraftwerk Niederaussem (31) 
29. Krupp Hoesch Stahl AG (24) 
30. Matthes & Weber GmbH (24) 
31. Mitsubishi Hitec Paper GmbH (19) 
32. Pfeifer & Langen KG, Appeldorn (19) 
33. Phenolchemie GmbH & Co. KG 
34. Preussen Elektra Kraftwerke AG & Co. KG (31) 
35. Procter und Gamble Gmbh & C Manufacturing OHG, Neuss (19) 
36. Rembert GmbH (25) 
37. Relhmann Lippewerk GmbH, Lünen 
38. Rheinbraun AG + Zuckerfabrik Elsdorf (18, 31) 
39. Rheinbraun AG, Frimmersdorf West (31) 
40. Ruhr Öl GmbH (01, 31, 45) 
41. RWE Energie AG, Ibbenbüren (01) 
42. Sachtleben - Chemie GmbH (48) 
43. Sachtleben - Chemie GmbH (37) 
44. Schering AG, Bergkamen (22) 
45. Solvay Alkali GmbH, Rheinberg (22, 03) 
46. Stadtwerke Duisburg AG (31) 
47. SteagAG,Herne(01,31) 
48. Stora Enso Kabel GmbH (01,19) 
49. Thyssen Krupp Stahl AG cl Thyssen Krupp Imm Managern GmbH, 

Höntrop (24) 
50. Uniferm GmbH & Co. (28) 
51. Vft AG, Castrop-Rauxel (22) 
52. VfI AG, Duisburg-Meiderich (22) 
53. Wepa-Papierfabrik P. Krengel GmbH & Co. KG, Marsberg (19) 
54. Wuppertaler Stadtwerke AG (31) 
55. Zanders FeinpapiereAG (19) 
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Ruhrverband . Postfach 10 32 42 . 45032 Essen 

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Schwannstraße 3 
z. H. Herrn Dr. Friedrich 

40476 Düsseldorf 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

AL IV 22.08.2003 

Unsere Zeichen/Sachbearbeiter Durchwahl 

VV 'Ir - 1000 

Sehr geehrter Herr Dr. Friedrich, 

Ruhrv rband 

DER VORSITZENDE DES VORSTANDES 

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

1- 1005 

Datum 

1 7. SEP. 2003 
E-Mail 

dbn@ruhrverband.de 

haben Sie Dank für Ihre Mitteilung zum Stand der Arbeiten an der LWG-Novelle, die nicht nur im 

Hinblick auf die künftigen Regelungen zur Übernahme von Kanalnetzen von den Wasserverbänden 

bereits mit großer Spannung erwartet wird. So sehr wir uns über die Fortschritte des EU-rechtlich bis 

zum Jahresende abzuschließenden Gesetzgebungsverfahrens freuen, um so entschiedener weisen 

wir die von Ihnen formulierten Inhalte des Briefes zur Aufgabenerfüllung des Ruhrverbandes zurück. 

Ihre Äußerungen sind in tatsächlicher wie in rechtlicher Hinsicht unbegründet. 

Dazu im einzelnen: 

1. Die Abwicklung der bisherigen und zukünftigen Baumaßnahmen erfolgt in den letzten Jahren in 

zeitlicher und finanzieller Hinsicht nach Vereinbarungen, die mit den zuständigen Behörden 

- mit Ihrem Hause vor allem im Rahmen des im Jahre 1996 ins Leben gerufenen Steuerungs

systems PRORUHR - einvernehmlich abgestimmt und sehr erfolgreich umgesetzt wurden. Der 

Ruhrverband realisiert zur Zeit im Zuge der Vervollständigung und Beendigung eines großange

legten und umfangreichen Investitionsprogramms (insgesamt 1,57 Mrd. € in 15 Jahren) Erweite

rungs- und Neubauten, um verfahrenstechnisch insbesondere die Stickstoffentfernung zu 

gewährleisten. Das gesamte Investitionsprogramm ist derzeit bereits zu mehr als 80 % umge

setzt. Die Ihrem Schreiben anliegende Auflistung von Kläranlagen des Ruhrverbandes, die über 

Verbandsrat: Dr. Bernhard Görgens, Vorsitzender 
Vorstand: Dieter Bongert, Vorsitzender' Prof. Dr.-Ing. Harro Bode' Norbert Frece 
Kronprinzenstraße 37· 45128 Essen· Telefon 0201/178-0 . Fax 0201/178-1005 
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eine ausreichende Stickstoffeliminationsleistung nicht verfügen sollen, spiegelt nicht den aktuel

len Stand dieser Entwicklung wieder. So sind einzelne der elf von Ihnen markierten Kläranlagen 

zwischenzeitlich planmäßig ertüchtigt worden und leisten die erforderliche Stickstoffentfernung. 

Die den Berichten der Arbeitsgruppe PRORUHR, den Abwasserbeseitigungskonzepten bzw. 

den Fünfjahresübersichten des Ruhrverbandes entnommenen Übersichtslisten und Maßnah

menpläne genügten auch nach Beurteilung Ihres Hauses bislang stets den Anforderungen des 

§ 54 (3) LWG und weisen aus, dass spätestens ab Stichtag 1. Januar 2006 die übrigen noch in 

Rede stehenden Kläranlagen des Ruhrverbandes ebenfalls die gesetzlich geforderte Stickstoff

entfernung einhalten werden. Die Bezirksregierung Arnsberg, in deren Bereich der größte Teil 

unserer Anlagen liegt, hat sich - wie auch Mitarbeiter Ihres Hauses - stets positiv über die kon

struktive Zusammenarbeit mit dem Ruhrverband geäußert. 

2. Der Ruhrverband erfüllt in vollem Umfang die geltenden Rechtsvorschriften, namentlich die in 

der nordrhein-westfälischen Kommunalabwasserverordnung - KomAbwV - formulierten Anforde

rungen. Dies gilt auch für die noch verbleibenden Einleitungen aus den gegenwärtig noch nicht 

ertüchtigten Kläranlagen des Ruhrverbandes. Diese entsprechen den Vorgaben nach § 5 (1) 

Satz 2 KomAbwV, denn dort wird explizit für die Anforderungen an die Einleitung von Stickstoff 

eine Frist bis zum 31. Dezember 2005 eingeräumt, wenn die Übersichten des zur Abwasserbe

seitigung Verpflichteten den Vorgaben des LWG entsprechen. Dass der Ruhrverband dieser 

gesetzlichen Fristbestimmung Folge leistet, war bislang stets unstreitig und wurde nicht zuletzt 

auf den Sitzungen des Projektausschusses PRORUHR von den Vertretern aller teilnehmenden 

Landesbehörden wiederholt ausdrücklich bestätigt. 

3. Die von Ihnen vorgenommene Beurteilung der Reinigungsleistung der Kläranlagen anhand von 

Eliminationsgraden basiert offenbar auf einer schematischen Berechnung mit Hilfe von Litera

turwerten für die durchschnittliche Stickstoffbelastung pro Einwohner und Tag. Sie berücksich

tigt nicht die jeweiligen tatsächlichen Verhältnisse, z.B. erheblich höhere Belastungen einer 

Anlage infolge von zusätzlichen Einträgen aus Landwirtschaft (über Fremdwasser) und Indus

trie, aus einer Behandlung von Klärschlämmen mehrerer Kläranlagen an einem zentralen 

Standort oder aus Deponien im Einzugsbereich der jeweiligen Anlage. Auf diesen Umstand 

haben wir bereits mehrfach in Gesprächen mit Vertretern Ihres Hauses nachdrücklich hingewie

sen. Die Beurteilung der Reinigungsleistung von Kläranlagen anhand von Eliminationsgraden 

ist im Übrigen aber auch rechtlich ohne jede Bedeutung. Der Verordnungsgeber der KomAbwV 

hat im Jahre 1997 weder die alternative Möglichkeit der Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 

21. Mai 1991 aufgegriffen, anstelle von Konzentrationswerten für einzelne Einleitungen 

Mindesteliminationsgrade festzulegen, noch hat er die in der genannten Richtlinie angelegte 

X:\R_Ablage\R\WINWORD6\VV\Dr.Friedrich-16-09-03-endg-plus.doc 
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Option, die den Mitgliedstaaten eine Nachweisführung für die erfolgreiche Limitierung der Nähr

stoffeinträge aus kommunalen Kläranlagen ausnahmsweise auch über eine pauschalierende 

Gesamtbetrachtung eines bestimmten Einzugsgebietes erlaubt hätte, in innerstaatliches Recht 

umgesetzt. 

4. Der Vergleich der Daten der Kläranlagen des in der Niederrheinebene gelegenen Niers

verbandes mit den Daten derjenigen unserer Kläranlagen, die bereits mit Stickstoffelimination 

ausgestattet sind, zeigt, dass als eine wesentliche Ursache der in einigen Fällen vergleichs

weise geringen rechnerischen Stickstoffminderung der hohe Fremdwasseranfall anzusehen ist. 

Die Topograhie des Sauerlandes bedingt an vielen Orten zum Schutz vorhandener, zum Teil 

Jahrhunderte alter Siedlungspunkte die Fassung und Ableitung der in niederschlagsreichen 

Mittelgebirgslagen typischen Hangwässer, die als Fremdwasser in die Kanalisation gegeben 

werden. Hier werden von Ihnen Äpfel mit Birnen verglichen. Der Ruhrverband sucht gemeinsam 

mit den betroffenen Kommunen in einem vom Land geförderten Vorhaben richtungsweisend 

und praxisnah Lösungen des Problems Fremdwasser. 

Ihre Behauptungen, dass es "erhebliche Defizite von Seiten des Ruhrverbandes gibt, die gesetzlichen 

Anforderungen einzuhalten," bzw. dass die Leistungen der Anlagen des Ruhrverbandes und deren 

Ablaufwerte "aus wasserwirtschaftlicher Sicht besorgniserregend" sein sollen, sind somit falsch. Der 

Verband erfüllt nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, er erbringt auch eine Reihe von überobliga

torischen Leistungen zur Reinhaltung der Ruhr. Zu Ihrer Information übergeben wir Ihnen erneut den 

derzeit aktuellen Ruhrgütebericht 2001, der den wasserwirtschaftlichen Erfolg der Anstrengungen von 

Mitgliedern des Ruhrverbandes und des Verbandes selbst dokumentiert. 

Ihre ebenso unbegründeten wie massiven Vorhaltungen werden Gegenstand einer Beratung im Ver

bandsrat des Ruhrverbandes sein, da im Kern das auch mit Ihrem Hause abgestimmte und von den 

Organen des Ruhrverbandes beschlossene Investitionsprogramm Gegenstand Ihrer Kritik ist. Wir 

werden dem Vorsitzenden des Verbandsrates vorschlagen, Sie zu dieser Sitzung einzuladen. Sinn

vollerweise sollten Sie dort auch begründen, wie Sie zu der Behauptung kommen, der Ruhrverband 

würde seine "technischen Pflichten auf seinem ursprünglichen Aufgabengebiet nicht erfüllen". 

Für einen Gesprächstermin, wie Sie ihn vorgeschlagen haben, stehen wir selbstverständlich gerne 

zur Verfügung. 

ro;;;; 
Anlage: Ruhrgütebericht 2001 




